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Mietzinsherabsetzung infolge Baustelle
Wird in der Nachbarschaft gebaut, haben Mieter gegenüber ihrem Vermieter unter Umständen 
Anspruch auf eine Mietzinsreduktion. Dies, auch wenn der Vermieter für die Baustelle nicht ver-
antwortlich ist. 

Entstehen an der Mietsache Mängel, die 
der Mieter weder zu verantworten noch auf 
eigene Kosten zu beseitigen hat, oder wird 
der Mieter im vertragsgemässen Gebrauch 
der Sache gestört, kann er verlangen, dass 
der Vermieter den Mangel beseitigt, den 
Mietzins verhältnismässig herabsetzt oder 
Schadenersatz leistet (Art. 259a Abs. 1 OR). 
Wird die Tauglichkeit der Sache zum vor
ausgesetzten Gebrauch beeinträchtigt oder 
vermindert, kann der Mieter vom Vermie
ter verlangen, dass er den Mietzins vom 
Zeitpunkt, in dem er vom Mangel erfahren 
hat, bis zur Behebung des Mangels entspre
chend herabsetzt (Art. 259d OR). Demzu
folge setzt eine Herabsetzung des Mietzin
ses voraus, dass der Mieter den Vermieter 
über den Mangel in Kenntnis setzt, wobei 
der Mieter grundsätzlich verpflichtet ist, 
Mängel, die er nicht selber zu beseitigen 
hat, dem Vermieter zu melden (Art. 257g 
Abs. 1 OR). Selbstredend begründen Män
gel, welche durch kleine, für den gewöhnli
chen Unterhalt erforderliche Reinigungen 
oder Ausbesserungen behoben werden kön
nen und vom Mieter zu beseitigen sind, 
keinen Anspruch auf eine Mietzinsreduk
tion (vgl. Art. 259 OR).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre
chung liegt ein Mangel dann vor, wenn 
eine Eigenschaft fehlt, welche der Vermie
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ter versprochen hat oder eine, welche der 
Mieter aufgrund des vereinbarten Ge
brauchs der Mietsache voraussetzen durfte.1 
Demzufolge ist der Verwendungszweck des 
Mietobjekts massgebend. Jedoch rechtfer
tigt nicht jeder Mangel eine Mietzinsreduk
tion. Erforderlich ist, dass mindestens ein 
mittelschwerer Mangel vorliegt. Ein solcher 
ist nach Lehre und Rechtsprechung dann 
gegeben, wenn der Gebrauch um min
destens 5 Prozent beeinträchtigt ist.2 Nicht 
vorausgesetzt ist ein Verschulden des Ver
mieters. Eine Mietzinsreduktion ist auch 
dann geschuldet, wenn der Vermieter für 
den Mangel nicht verantwortlich ist (vgl. 
Art. 259d OR).

Baustelle in der Nachbarschaft
Die Herabsetzung des Mietzinses hat zum 
Zweck, das infolge des Mangels am Miet
objekt entstandene Ungleichgewicht zwi
schen Leistung und Gegenleistung durch 
eine entsprechende Reduktion des Mietzin
ses wieder ins Gleichgewicht zu bringen.3 
Dabei können auch Mängel, die nicht in 
der Mietsache selbst begründet sind, son
dern sich aus der Umwelt oder aus dem 
Verhalten Dritter ergeben, einen Mangel 
der Mietsache darstellen.4 Demzufolge 
können durch einen Umbau in der Nach
barschaft bedingte Immissionen einen  
Anspruch auf Mietzinsherabsetzung be
gründen. So liegt beispielsweise dann ein 
Mangel vor, wenn ein Mietobjekt aufgrund 
einer benachbarten Baustelle übermässigen 
Staubimmissionen, starkem Baulärm oder 
starker Erschütterung ausgesetzt ist, oder 
der Zugang zum Mietobjekt durch die 
Baustelle massiv erschwert wird, was insbe
sondere bei einer Geschäftsmiete eine Be
einträchtigung der Tauglichkeit der Sache 
zum vorausgesetzten Gebrauch darstellen 
kann. Dabei sind die Gegebenheiten im 
konkreten Fall zu berücksichtigen, weshalb 
Baulärm in einer sehr ruhigen Wohnge

gend eher einen Mangel darstellt als in ei
ner lärmigen Grossstadt, in welcher er ge
nerell weniger wahrzunehmen sein dürfte. 
Jedoch stellt Baulärm auch in städtischen 
Verhältnissen grundsätzlich einen Mangel 
dar, welcher einen Anspruch auf eine Miet
zinsreduktion begründet.5 

Des Weiteren macht es keinen Unterschied, 
ob es sich um eine private Baustelle oder 
um eine Baustelle im öffentlichen Interesse 
handelt. Wie das Bundesgericht letztes Jahr 
entschieden hat, ist eine Mietzinsreduktion 
auch geschuldet, wenn der Gebrauch der 
Mietsache durch eine im öffentlichen Inte
resse liegende Baustelle beeinträchtigt wird. 
Im vorliegenden Fall ging es um den Bau 
einer Bahnstation und einer zusätzlichen 
Eisenbahnlinie.6 

Berechnung der Mietzinsreduktion
Gemäss Art. 259d OR wird der Mietzins bei 
Vorliegen eines Mangels entsprechend her
abgesetzt. Grundsätzlich wird eine Mietzins
reduktion wie im Kaufvertragsrecht anhand 
der relativen Methode berechnet, was be
deutet, dass der objektive Wert der Mietsa
che ohne Mangel mit dem Wert der mangel
haften Sache verglichen und der Mietzins 
entsprechend reduziert wird.7 Da sich diese 
Berechnungsmethode in der Praxis jedoch 
eher schwierig gestaltet, ist nach Bundes
recht auch eine Schätzung nach Billigkeits
regeln, allgemeiner Lebenserfahrung, gesun
dem Menschenverstand und anhand der 
Kasuistik aus der Rechtsprechung zulässig.8 

So wurden aufgrund von Renovationsar
beiten – sowohl in der vom Mieter bewohn
ten als auch in den benachbarten Liegen
schaften – welche von morgens früh bis 
abends spät und teils auch über Mittag Lärm 
verursachten und zudem aufgrund von Staub 
und Schmutz eine häufigere Reinigung erfor
derlich machten, für die ersten Bauetappen 
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eine Mietzinsreduktion von 15 Prozent und 
für die letzte Bauetappe eine Miet
zinsreduktion von 10 Prozent gewährt.9 In 
einem anderen Fall wurde aufgrund leichter 
Renovationsarbeiten am Nachbarhaus, wel
che bei der Reinigung der Fassade für die 
Wohnungsmieter Staub und Lärm verur
sachten sowie die Benutzung der Terrasse im 
Sommer verunmöglichten, eine Mietzinsre
duktion von 10 Prozent gewährt.10 Einer 
Stellenvermittlung hingegen, die haupt
sächlich Kundengespräche führt, und deren 
Geschäftstätigkeit für die Dauer von 14 Mo
naten durch unerträglichen Baulärm prak
tisch verunmöglicht worden ist, ist eine 
Mietzinsherabsetzung von 60 Prozent zuge
sprochen worden.11 In einem weiteren Fall 
erhielt ein Mieter, welcher die gemietete 
Wohnung mit Zustimmung der Vermieterin 
in eine Augenarztpraxis umgebaut hatte, eine 
Mietzinsherabsetzung von ca. 37 Prozent des 
Mietzinses für eine Dauer von 27 Monaten. 
Dabei wurde die Mietzinsherabsetzung nach 
Billigkeitserwägungen bemessen, da eine 
konkrete Berechnung der Wertverminde
rung nicht möglich war, wobei nach der  
Intensität der Immissionen vier zeitliche 
Phasen mit unterschiedlich hoher Mietzins
reduktion unterschieden wurden.12 Auch 
wurde bei schwersten, vom Nachbargrund
stück ausgehenden Bauimmissionen durch 
Presslufthämmer, Bulldozer, Staub und 
mehrmals täglich stattfindenden Sprengun
gen eine Mietzinsreduktion von 35 Prozent 
gewährt.13 Bauarbeiten in unmittelbarer 
Nähe eines für die Sommermonate gemiete
ten Chalets in Verbier, welche unerträglichen 

Lärm und Staub verursachten und bei wel
chen teils bereits ab 7 Uhr morgens schwere 
Baumaschinen zum Einsatz kamen, der nor
male Zugang erschwert und der Parkplatz 
kaum zugänglich war, berechtigten zu einer 
Mietzinsreduk tion von 50 Prozent.14 

Abwälzung auf Nachbarn
Muss ein Vermieter seinen Mietern auf
grund einer Baustelle in der Nachbarschaft 
eine Mietzinsreduktion gewähren, hat er 
nach der Rechtsprechung des Bundesge
richts die Möglichkeit, diese Ansprüche auf 
den Eigentümer der Nachbarparzelle abzu
wälzen, wobei die Grundsätze des Nachbar
rechts gemäss Art. 679 und 684 ZGB ana
log zur Anwendung gelangen.15 Zu 
berücksichtigen ist jedoch, dass auch hier 
vorausgesetzt ist, dass ein Grundeigentü
mer bei der rechtmässigen Bewirtschaftung 
seines Grundstücks, namentlich beim Bau
en, einem Nachbarn vorübergehend über
mässige und unvermeidliche Nachteile zu
fügt und dadurch einen Schaden verursacht 
(vgl. Art. 679a ZGB). 

Fazit 
Liegt ein mindestens mittelschwerer Mangel 
an einem Mietobjekt vor, begründet dieser 
einen Anspruch auf eine Mietzinsreduktion. 
Unerheblich ist, ob der Vermieter für den 
Mangel verantwortlich ist oder nicht. Vor
ausgesetzt ist einzig, dass dieser Kenntnis 
vom Mangel hat. So können Immissionen 
einer benachbarten Baustelle, wie Lärm, 
Staub oder Erschütterung, einen Mangel am 
Mietobjekt darstellen, welcher einen An
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spruch auf Mietzinsreduktion begründet. 
Grundsätzlich wird eine Mietzinsreduktion 
wie im Kaufvertragsrecht anhand der rela
tiven Methode berechnet, wobei der Wert 
der Mietsache ohne Mangel mit dem Wert 
der mangelhaften Sache verglichen und der 
Mietzins entsprechend reduziert wird. Da 
sich diese Berechnungsmethode in der Pra
xis teilweise schwierig gestaltet, ist nach 
Bundesrecht auch eine Schätzung nach 
Billigkeitsregeln und anhand der Kasuistik 
aus der Rechtsprechung zulässig. Muss der 
Vermieter aufgrund einer Baustelle in der 
Nachbarschaft eine Mietzinsreduktion ge
währen, hat er unter Umständen die Mög
lichkeit, diese auf den Eigentümer der 
Nachbarliegenschaft abzuwälzen.


